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1. Allgemeines 

Nach den Bestimmungen der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung (BtMVV) 
darf ein Arzt für Patienten Betäubungsmittel in angemessener Menge verschreiben. 
Der Patient darf die aufgrund ärztlicher Verschreibung erworbenen Betäubungsmittel 
in der für die Dauer der Reise angemessenen Menge als Reisebedarf aus- oder 
einführen. Die Mitnahme von Betäubungsmitteln durch beauftragte Personen ist nicht 
zulässig, da Betäubungsmittel ausschließlich für den eigenen Bedarf mitgeführt 
werden dürfen (vgl. § 4 Abs. 1 Nr. 4 b Betäubungsmittelgesetz (BtMG) in Verbindung 
mit § 15 Abs. 1 Betäubungsmittel-Außenhandelsverordnung (BtMAHV)). Bei der 
Mitnahme von Betäubungsmitteln sind die nachstehend beschriebenen Regelungen 
zu beachten: 
 
 
2. Reisen in die Staaten des Schengener Abkommens 

Bei Reisen bis zu 30 Tagen in Mitgliedstaaten des Schengener Abkommens (zur Zeit 
Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Island, 
Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechien und Ungarn) kann die Mitnahme von ärztlich verschriebenen 
Betäubungsmitteln erfolgen, sofern eine vom behandelnden Arzt ausgefüllte 
Bescheinigung nach Artikel 75 des Schengener Durchführungsübereinkommens 
mitgeführt wird. Diese Bescheinigung ist vor Antritt der Reise durch die oberste 
Landesgesundheitsbehörde oder eine von ihr beauftragte Stelle zu beglaubigen. Die 
Bescheinigung wird von den zuständigen Landesbehörden auf Grundlage der 
ärztlichen Verschreibung beglaubigt. Die Gültigkeitsdauer der Bescheinigung beträgt 
maximal 30 Tage. Für jedes verschriebene Betäubungsmittel ist eine gesonderte 
Bescheinigung erforderlich. 
 
Die Regelung über das Mitführen von Betäubungsmitteln in die Vertragsstaaten des 
Schengener Abkommens gilt auch bei der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland 
für in einem anderen Mitgliedsstaat ansässige Personen, selbst wenn sie 
Betäubungsmittel mitführen, die zwar im Herkunftsland, nicht aber in der 
Bundesrepublik Deutschland verschreibungsfähig sind. 
 
Die genannte Vorschrift für den „Schengen-Raum“ basiert auf Artikel 75 des 
Schengener Durchführungsübereinkommens vom 19. Juni 1990, dem Beschluss des 
Exekutivausschusses vom 22. Dezember 1994 bezüglich der Bescheinigung für das 
Mitführen von Suchtstoffen und / oder psychotropen Stoffen gemäß Artikel 75 (SCH / 
Com-ex (94) 28 rev.) sowie der Bekanntmachung über das Mitführen von 
Betäubungsmitteln in die Vertragsparteien des Schengener Abkommens vom 27. 
März 1995 (BAnz. S. 4349), zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 11. Juni 
2001 (BAnz. S. 14517). 
 
 



3. Reisen in andere Länder 

Um Betäubungsmittel auch bei Reisen in andere als die oben genannten Länder 
mitnehmen zu können, rät die Bundesopiumstelle den Patienten, nach dem Leitfaden 
für Reisende des Internationalen Suchtstoffkontrollamtes (INCB) zu verfahren. 
Danach sollte sich der Patient vom verschreibenden Arzt eine mehrsprachige 
Bescheinigung ausstellen lassen, welche Angaben zu Einzel- und Tagesdosierungen, 
Wirkstoffbezeichnung und Dauer der Reise enthält. Diese Bescheinigung ist ebenfalls 
durch die zuständige oberste Landesgesundheitsbehörde oder eine von ihr 
beauftragte Stelle zu beglaubigen (siehe oben) und bei der Reise mitzuführen. Die 
Form der Bescheinigung ist nicht strikt vorgegeben 
Der Leitfaden sieht eine Mitnahme von Betäubungsmitteln für eine Reisedauer von 
maximal 30 Tagen vor. 
 
Da keine international harmonisierten Bestimmungen für die Mitnahme von 
Betäubungsmitteln auf Reisen außerhalb des „Schengen-Raums“ bestehen, müssen 
die nationalen Bestimmungen des jeweiligen Ziel- oder Transitlandes berücksichtigt 
werden. Den Patienten ist dringend anzuraten, die Rechtslage in dem zu bereisenden 
Land vor Antritt der Reise abzuklären. Einige Länder verlangen zusätzlich 
Importgenehmigungen, schränken die Menge der mitzuführenden Betäubungsmittel 
ein oder verbieten die Mitnahme von bestimmten Betäubungsmitteln sogar generell. 
Hierzu kann die jeweilige diplomatische Vertretung des Ziellandes in Deutschland 
Auskunft erteilen, deren Kontaktadressen auf der Internetseite des Auswärtigen 
Amtes abgerufen werden können. 
Abgesehen davon hat das Internationale Suchtstoffkontrollamt auf seiner 
Internetseite einen Bereich für Informationen geschaffen, in dem die 
Einreiseformalitäten der einzelnen Staaten zusammengestellt werden (diese Seite 
befindet sich derzeit noch im Aufbau und ist nicht vollständig). 
Sofern eine Mitnahme von Betäubungsmitteln nicht möglich ist, sollte zunächst 
geklärt werden, ob die benötigten Betäubungsmittel selbst (bzw. ein äquivalentes 
Produkt) im Reiseland verfügbar sind und durch einen dort ansässigen Arzt 
verschrieben werden können. 
Sollte auch dieses nicht möglich sein, wäre eine Mitnahme der Betäubungsmittel nur 
über eine Ein- und Ausfuhrgenehmigung erlaubt, welche bei der Bundesopiumstelle 
beantragt werden müsste. Aufgrund dieses sehr umfangreichen Verfahrens und der 
länderspezifischen Besonderheiten wird diese Option jedoch nur in seltenen 
Ausnahmefällen zum Zuge kommen können. 
 
 
4. Sonderfall: Auslandsreisen von Substitutionspatienten 

Für Substitutionsbehandlungen von opiatabhängigen Patienten werden dem 
Betäubungsmittelrecht unterstehende Wirkstoffe eingesetzt (insbesondere Methadon, 
Levomethadon und Buprenorphin). 
Sofern dies aus ärztlicher Sicht vertretbar und in Übereinstimmung mit den 
Vorschriften des bereisten Landes ist, kann der Arzt dem Patienten Verschreibungen 
des Substitutionsmittels über eine für die Dauer der Reise erforderlichen Menge - 
maximal allerdings für 30 Tage pro Jahr - aushändigen. Derartige Verschreibungen 
hat der Arzt der zuständigen Landesgesundheitsbehörde unverzüglich anzuzeigen 
(vgl. § 5 Abs. 8 BtMVV). 



Da jedoch das Mitführen von (bestimmten) Substitutionsmitteln bei der Einreise in 
einige Länder verboten oder mit besonderen Auflagen versehen ist, sollte sich der 
Patient vor Reiseantritt bei der jeweils zuständigen diplomatischen Vertretung des 
Reiselandes in Deutschland erkundigen (Kontaktadressen). Die Fortführung einer 
Substitutionsbehandlung durch einen Arzt im Ausland ist ebenfalls nicht in allen 
Ländern der Welt erlaubt bzw. aufgrund hoher bürokratischer Hürden kaum 
realisierbar. 
INDRO e.V. (Institut zur Förderung qualitativer Drogenforschung, akzeptierender 
Drogenarbeit und rationaler Drogenpolitik) bietet Informationen zu weltweiten 
Reisebestimmungen für Substitutionspatienten an (Indro-Online). 
 
 
5. Mitführen von Betäubungsmitteln durch Ärzte 

Auf der Basis von § 4 Abs. 1 Nr. 4 a Betäubungsmittelgesetz (BtMG) in Verbindung 
mit § 15 Abs. 1 Betäubungsmittel-Außenhandelsverordnung (BtMAHV) dürfen Ärzte, 
Zahnärzte sowie Tierärzte Betäubungsmittel im Rahmen karitativer Auslandseinsätze 
(z.B. Ärzte ohne Grenzen) oder im „kleinen Grenzverkehr“ als ärztlichen Praxisbedarf 
mitführen, wenn sie in angemessenen Mengen und zum Zwecke der ärztlichen 
Berufsausübung oder ersten Hilfeleistung verwendet werden. Zur Vermeidung von 
Schwierigkeiten beim Grenzübertritt sollte sich der Arzt als solcher ausweisen können 
(z.B. Arztausweis). Die Rechtsgrundlagen sind hierfür international nicht oder nur 
teilweise harmonisiert. Ärzte sollten sich deshalb vor Reiseantritt bei der 
diplomatischen Vertretung des Bestimmungslandes vergewissern, ob die 
Betäubungsmittel mitgenommen werden können und sich ggf. erforderliche 
Genehmigungen von der entsprechenden Überwachungsbehörde einholen 
(Kontaktadressen). 
 
 
6. Betroffene Arzneimittel 

Nur die Betäubungsmittel der Anlage III zum Betäubungsmittelgesetz (BtMG) können 
durch den behandelnden Arzt zu medizinischen Zwecken verschrieben werden. 
Patienten sollten bei Fragen, inwieweit der Wirkstoff eines Arzneimittels ein 
verschreibungsfähiges Betäubungsmittel ist bzw. der internationalen Kontrolle 
unterliegt, Kontakt mit ihrem Arzt oder Apotheker aufnehmen. 
 


